
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Apothekengesetzes 
§ 3 

Persönliche Eignung 
§ 3 

Persönliche Eignung 
(1) Zur Erlangung der Berechtigung zum selbständigen Betrieb einer 

öffentlichen Apotheke im Sinne dieses Bundesgesetzes ist erforderlich: 
(1) Zur Erlangung der Berechtigung zum selbständigen Betrieb einer 

öffentlichen Apotheke im Sinne dieses Bundesgesetzes ist erforderlich: 
 ….  …. 
 2. die Vertretungsberechtigung, die durch das österreichische staatliche 

Apothekerdiplom im Sinne des § 3a oder ein anderes Diplom, 
Prüfungszeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis im Sinne der im 
Anhang VII des EWR-Abkommens enthaltenen Richtlinie 85/433/EWG 
des Rates, geändert durch die Richtlinien 85/584/EWG, 90/658/EWG und 
2001/19/EG, nachgewiesen wird, 

 2. die allgemeine Berufsberechtigung als Apotheker gemäß § 3b oder eine 
gemäß § 3c anerkannte Berufsausbildung, 

 ….  …. 
 7. ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Sprache.  7. die für die Leitung einer Apotheke erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache. 
 ….  …. 

(5) Als Nachweis gemäß Abs. 1 Z 2 gilt für Personen im Sinne des § 3a 
Abs. 3 auch der Nachweis der Ausbildung im Sinne des § 3a Abs. 3. 

(5) Als Nachweis gemäß Abs. 1 Z 2 gilt für Personen gemäß § 62b Abs. 1 
das Zeugnis über die Ablegung der Prüfung für den Apothekerberuf. 

Vertretungsberechtigung Staatliches Apothekerdiplom 
§ 3a. (1) Magister der Pharmazie, welche eine Tätigkeit als 

vertretungsberechtigte Apotheker im Sinne der §§ 3 und 5 Abs. 1 in einer 
öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke antreten wollen, haben in einer 
öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke eine einjährige fachliche Ausbildung 
zu absolvieren und den Erfolg dieser Ausbildung durch die Prüfung für den 
Apothekerberuf zu erweisen. 

§ 3a. (1) Personen, die an einer österreichischen Universität den 
akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie erworben haben oder deren 
ausländischer Studienabschluss von einer österreichischen Universität als dem 
inländischen Studienabschluss entsprechend nostrifiziert wurde und die die 
allgemeine Berechtigung zur Berufsausübung erlangen wollen, haben in einer 
öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke eine einjährige fachliche 
Ausbildung zu absolvieren und die Prüfung für den Apothekerberuf vor der 
Prüfungskommission der Österreichischen Apothekerkammer erfolgreich 
abzulegen. 

(2) Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung gemäß Abs. 1 ist von der (2) Nach Abschluss der Ausbildung gemäß Abs. 1 hat die Österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Österreichischen Apothekerkammer im Wege der Landesgeschäftsstelle, bei der 
die Prüfung für den Apothekerberuf abgelegt wurde, das staatliche 
Apothekerdiplom zu verleihen. 

Apothekerkammer im Wege der Landesgeschäftsstelle, bei der die Prüfung für 
den Apothekerberuf abgelegt wurde, das Staatliche Apothekerdiplom zu 
verleihen. 

(3) Personen, die an einer Universität der Republik Österreich den 
akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie oder einen gleichwertigen im 
Ausland erworbenen und in Österreich nostrifizierten akademischen Grad 
erworben haben und die Prüfung für den Apothekerberuf im Sinne des § 3 a Abs. 1 
vor Inkrafttreten des EWR-Abkommens für Österreich abgelegt haben, ist das 
staatliche Apothekerdiplom nur dann zu verleihen, wenn sie glaubhaft machen, 
dass sie beabsichtigen, den Apothekerberuf außerhalb Österreichs in einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens auszuüben. 

 

§ 3b. Über Anträge auf Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstigen Befähigungsnachweise, die andere Vertragsparteien des EWR-
Abkommens oder die Schweizerische Eidgenossenschaft zur Ausübung des 
Apothekerberufes ausstellen, entscheidet die Österreichische Apothekerkammer. 
Der Bescheid ist spätestens drei Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Antragsteller den Antrag und die Unterlagen vollständig vorgelegt hat, zu erlassen.

Allgemeine Berufsberechtigung 
§ 3b. (1) Für die Ausübung des Berufes des Apothekers in Österreich ist eine 

allgemeine Berufsberechtigung erforderlich. Die allgemeine Berufsberechtigung 
ist gegeben, wenn 
 1. das Staatliche Apothekerdiplom gemäß § 3a oder ein 

Ausbildungsnachweis nach § 3c , 
 2. die Zuverlässigkeit und 
 3. die für die Ausübung des Apothekerberufes erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache 
vorliegen. 

(2) Nicht zuverlässig im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist, wer insbesondere 
 1. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 

Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt 
wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist, und 

 2. nach der Eigenart der begangenen strafbaren Handlung oder nach der 
Persönlichkeit des Verurteilten hinsichtlich der möglichen Begehung 
einer gleichen oder ähnlichen strafbaren Handlung für die Ausübung des 
Apothekerberufes ungeeignet erscheint. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 ist der Österreichischen 
Apothekerkammer vor Aufnahme der Berufstätigkeit unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen nachzuweisen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der allgemeinen 
Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 vor, hat die Österreichische Apothekerkammer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit Bescheid innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Antrag samt den erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht worden ist, 
die allgemeine Berufsberechtigung zur Berufsausübung zu erteilen. Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, ist die allgemeine Berufsberechtigung zur 
Berufsausübung innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu untersagen. 

Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 
§ 3c. (1) Über Anträge auf Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse 

und sonstigen Befähigungsnachweise (Ausbildungsnachweise), die andere 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens oder die Schweizerische 
Eidgenossenschaft zur Ausübung des Apothekerberufes ausstellen, hat die 
Österreichische Apothekerkammer nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen zu entscheiden. 

(2) Die Österreichische Apothekerkammer hat die in Anhang V Nummer 
5.6.2. der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
angeführten Ausbildungsnachweise, die die Mindestanforderungen für die 
Ausbildung nach Art. 44 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllen, anzuerkennen, wenn 
die Ausbildungsnachweise von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten 
ausgestellt und erforderlichenfalls mit den Bescheinigungen versehen sind, die in 
Anhang V Nummer 5.6.2. der Richtlinie 2005/36/EG angeführt sind. 

(3) Die Österreichische Apothekerkammer hat Ausbildungsnachweise, die 
die Mindestanforderungen für die Ausbildung nach Art. 44 der Richtlinie 
2005/36/EG erfüllen, anzuerkennen, wenn die Ausbildungsnachweise zwar nicht 
den im Anhang V Nummer 5.6.2. der Richtlinie 2005/36/EG verwendeten 
Bezeichnungen entsprechen, ihnen jedoch eine von den zuständigen Behörden 
oder Stellen ausgestellte Bescheinigung beigefügt ist, nach der, oder sonst 
feststeht, dass diese Ausbildungsnachweise den Abschluss einer Ausbildung nach 
Art. 44 der Richtlinie 2005/36/EG bestätigen und daher den im Anhang V 
Nummer 5.6.2. der Richtlinie 2005/36/EG angeführten Ausbildungsnachweisen 
gleichgestellt sind. 

(4) Die Österreichische Apothekerkammer hat Ausbildungsnachweise, die 
nicht alle Anforderungen nach Art. 44 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllen, 
anzuerkennen, sofern diese Nachweise den Abschluss einer Ausbildung belegen, 
die 
 1. vor den im Anhang V Nummer 5.6.2 der Richtlinie 2005/36/EG 

aufgeführten Stichtagen begonnen wurde, oder die Nachweise im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jeweiligen Mitgliedstaat die gleiche Rechtsgültigkeit haben, wie die von 
ihm verliehenen Ausbildungsnachweise und 

 2. diesen eine Bescheinigung beigefügt ist, die besagt, dass der Inhaber 
während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig im 
Volldienst als Apotheker tätig gewesen ist. Im Teildienst zurückgelegte 
Zeiten sind dabei mit ihrem verhältnismäßigen Anteil zu berücksichtigen. 

(5) Erfüllt der Antragsteller die Anforderungen der Berufspraxis nach Abs. 4 
Z 2 nicht voll, kann die Österreichische Apothekerkammer den 
Ausbildungsnachweis eines Antragstellers auf Grund dessen bisheriger Tätigkeit  
anerkennen. Sie hat dabei insbesondere die Dauer und die Art der 
vorgenommenen Tätigkeit in einer Apotheke sowie allfällige Unterbrechungen 
dieser Tätigkeit zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die nachgewiesene 
Tätigkeit in Art und Umfang der Tätigkeit im Volldienst nach Abs. 3 
weitestgehend entspricht. 

(6) Von einem Drittstaat den Staatsangehörigen von Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgestellte 
Ausbildungsnachweise werden Ausbildungsnachweisen im Sinne des Abs. 1 
gleichgestellt, sofern der Inhaber des Ausbildungsnachweises drei Jahre 
Berufserfahrung im Volldienst als Apotheker in dem Mitgliedstaat nachweisen 
kann, der die Drittstaatsausbildung erstmals anerkannt hat und dieser 
Mitgliedstaat ein dem Volldienst entsprechendes Ausmaß dieser Berufserfahrung 
bescheinigt. 

(7) Bei Anträgen gemäß Abs. 5 kann vorgeschrieben werden, als 
Ausgleichsmaßnahme entweder eine einjährige praktische Ausbildung in einer 
öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke gemäß § 3a oder die Ablegung der 
Prüfung für den Apothekerberuf gemäß § 3a zu wählen. Die Dauer und die Art 
der vorgenommenen Tätigkeit des Antragstellers sind bei der Vorschreibung einer 
Ausgleichsmaßnahme ebenso zu berücksichtigen wie der Umfang 
eigenverantwortlich vorgenommener Apothekertätigkeiten und der Zeitraum des 
Zurückliegens der letzten Tätigkeit als Apotheker. Die Vorschreibung einer 
Ausgleichsmaßnahme hat zu entfallen, wenn der Anerkennungswerber die 
erforderlichen Mindestqualifikationen oder erfolgten Ausgleichmaßnahmen 
aufgrund einer angenommenen gemeinsamen Plattform entsprechend Art. 15 in 
Verbindung mit Art. 58 der Richtlinie 2005/36/EG nachweisen kann. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(8) Die Österreichische Apothekerkammer hat das Einlangen eines Antrages 

gemäß Abs. 1 innerhalb eines Monats zu bestätigen und dabei erforderlichenfalls 
Verbesserungsaufträge zu erteilen. 

(9) Die Österreichische Apothekerkammer hat über die Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen gemäß Abs. 2 bis 6 innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt der Vorlage des Antrages und sämtlicher Unterlagen zu entscheiden. 

(10) Soweit die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen nach Abs. 2 bis 9 vorliegen und der Antragsteller im 
Antrag auf Anerkennung seiner Ausbildungsnachweise auch die Erteilung der 
allgemeinen Berufsberechtigung beantragt, ist ihm diese bei Vorliegen der 
weiteren Voraussetzungen nach § 3b gleichzeitig mit der Anerkennung zu 
erteilen. 

(11) Drittstaatsangehörige, die 
 1. über einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ gemäß § 45 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, 
verfügen oder 

 2. ein Niederlassungsrecht für Angehörige von EWR-Bürgern gemäß § 52 
NAG haben, 

sind Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft in Bezug auf die Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG 
gleichgestellt. 

(12) Die Österreichische Apothekerkammer hat im Zuge eines 
Diplomanerkennungsverfahrens der zuständigen Behörde eines anfragenden 
Mitgliedstaates der Europäischen Union die für eine Diplomanerkennung 
erforderlichen Daten des Anerkennungswerbers zu übermitteln. Soweit dabei die 
Weitergabe sensibler Daten nach § 4 Z 2 DSG 2000 unumgänglich ist, ist vor der 
Datenübermittlung die schriftliche Zustimmung des Betroffenen einzuholen. 

Aberkennung und Erlöschen der allgemeinen Berufsberechtigung 
§ 3d. (1) Die allgemeine Berufsberechtigung eines Apothekers ist von der 

Österreichischen Apothekerkammer mit Bescheid abzuerkennen, wenn sich 
herausstellt, dass das Vorliegen der Zuverlässigkeit oder einer wesentlichen 
Voraussetzung zur Anerkennung eines Ausbildungsnachweises bei Beurteilung 
der Berufsberechtigung zu Unrecht als erfüllt beurteilt worden ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die allgemeine Berufsberechtigung eines Apothekers erlischt, wenn 

 1. in einem Disziplinarerkenntnis ein Verbot der Berufsausübung gemäß 
§ 41 Abs. 1 Z 6 Apothekerkammergesetz 2001 ausgesprochen wird, oder 

 2. die Mitgliedschaft zur Österreichischen Apothekerkammer gemäß § 7 
Apothekerkammergesetz 2001 für  einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren unterbrochen wird. 

(3) Im Falle der Aberkennung der allgemeinen Berufsberechtigung gemäß 
Abs. 1 kann ein Antrag auf neuerliche Erteilung frühestens nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 1 gestellt werden. 

(4) Im Falle des Verlustes der Berufsberechtigung nach Abs. 2 Z 2  kann ein 
Antrag auf neuerliche Erteilung frühestens drei Monate vor Ablauf der Frist 
gestellt werden, für die dem Antragsteller die Berufsausübung untersagt worden 
ist. 

(5) Im Falle des Erlöschens der allgemeinen Berufsberechtigung gemäß 
Abs. 2 Z 1 kann ein Antrag auf neuerliche Erteilung gestellt werden, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass er beabsichtigt den Apothekerberuf wieder 
auszuüben. 

Apothekerausweis 
§ 3e. (1) Apotheker, die die Berufsausbildung beendet haben und die in einer 

österreichischen Apotheke tätig sind, haben bei der Österreichischen 
Apothekerkammer die Ausstellung eines Berufsausweises (Apothekerausweis) zu 
beantragen. 

(2) Näheres über die Form und die Funktionalitäten des Apothekerausweises, 
insbesondere über die Ermöglichung einer sicheren elektronischen Signatur, die 
Ausstellung und die Ausgabe des Apothekerausweises, die Obliegenheiten der 
Apothekerausweisinhaber und der ausstellenden Behörden sowie die 
kostendeckenden Gebührengestaltung bestimmen Richtlinien, die von der 
Delegiertenversammlung der Österreichischen Apothekerkammer zu erlassen 
sind. 

§ 3c. (1) Die Berufsbezeichnung „Apothekerin“ oder „Apotheker“ darf nur 
von Apothekern (§ 3a) geführt werden. 

Berufsbezeichnung 
§ 3g. (1) Die Berufsbezeichnung „Apothekerin“ oder „Apotheker“ darf nur 

von Apothekern (§ 3a) geführt werden. 
(2) Jede Bezeichnung oder Titelführung, die geeignet ist, die Berechtigung (2) Jede Bezeichnung oder Titelführung, die geeignet ist, die Berechtigung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zur Ausübung des Apothekerberufes, die Zugehörigkeit zu dieser Berufsgruppe 
oder das Vorliegen einer Apotheke im Sinne dieses Bundesgesetzes 
vorzutäuschen, ist verboten. 

zur Ausübung des Apothekerberufes, die Zugehörigkeit zu dieser Berufsgruppe 
oder das Vorliegen einer Apotheke im Sinne dieses Bundesgesetzes 
vorzutäuschen, ist verboten. 

Ausbildung, Prüfung und Verwendung von pharmazeutischen Fachkräften 
und Apothekenhilfskräften 

Ausbildung, Prüfung und Tätigkeitsbereiche der Apotheker 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hat die 
Ausbildung, die Prüfung für den Apothekerberuf (§ 3a) und die Verwendung von 
pharmazeutischen Fachkräften in Apotheken nach Anhören der Österreichischen 
Apothekerkammer durch Verordnung zu regeln. Hiebei ist insbesondere 
festzulegen, dass zur Anfertigung von Arzneimitteln nach ärztlicher Verordnung, 
zur Prüfung von Arzneimitteln sowie zur Abgabe von Apotheken vorbehaltenen 
Arzneimitteln an Verbraucher im Kleinverkauf (§ 59 des Arzneimittelgesetzes, 
BGBl. Nr. 185/1983) nur pharmazeutische Fachkräfte verwendet werden dürfen 
und welche sonstige Tätigkeiten ihnen ausschließlich vorbehalten sind. 

§ 5. Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend hat die 
Ausbildung, die Verwendung während der Ausbildung und die Prüfung für den 
Apothekerberuf (§ 3a Abs. 1), die den Apothekern vorbehaltenen Tätigkeiten in 
Apotheken sowie nähere Bestimmungen über die für den Erhalt der Berechtigung 
zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke oder die für deren Wiedererlangung 
erforderliche Dienstzeit (§ 3 Abs. 6) nach Anhören der Österreichischen 
Apothekerkammer durch Verordnung zu regeln. Den Apothekern vorbehaltene 
Tätigkeiten sind insbesondere die Entwicklung, Herstellung und Prüfung von 
Arzneimitteln, die Abgabe von den Apotheken vorbehaltenen Arzneimitteln, die 
Beratungs- und Informationstätigkeit über Arzneimittel sowie die Überprüfung 
des Arzneimittelvorrats von Krankenanstalten. 

(2) Außer den pharmazeutischen Fachkräften dürfen in öffentlichen 
Apotheken auch Apothekenhilfskräfte verwendet werden. Der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz hat Art und Umfang der Verwendung solcher 
Apothekenhilfskräfte sowie deren Ausbildung und Prüfung nach Anhören der 
Österreichischen Apothekerkammer durch Verordnung festzulegen. Hiebei sind  
und die Art ihres Nachweises zu regeln. 

 

(3) Apothekenhilfskräfte, welche den Nachweis ihrer fachlichen Befähigung 
im Sinne des Abs. 2 erbracht haben, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung 
„Geprüfte Apothekenhelferin“ bzw. „Geprüfter Apothekenhelfer“ zu führen. 

 

  
Betriebszeiten und Bereitschaftsdienst Betriebszeiten und Bereitschaftsdienst 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(3) In Orten mit nur einer öffentlichen Apotheke muss der Apothekenleiter 

oder ein anderer vertretungsberechtigter Apotheker auch außerhalb der gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Betriebszeiten zur Abgabe von Arzneimitteln in dringenden 
Fällen rasch erreichbar sein oder dafür sorgen, dass den Ärzten des Standortes in 
solchen Fällen die erforderlichen gebrauchsfertigen Arzneimittel zugänglich sind. 

(3) In Orten mit nur einer öffentlichen Apotheke muss der Apothekenleiter 
oder ein anderer allgemein berechtigter Apotheker auch außerhalb der gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Betriebszeiten zur Abgabe von Arzneimitteln in dringenden 
Fällen rasch erreichbar sein oder dafür sorgen, dass den Ärzten des Standortes in 
solchen Fällen die erforderlichen gebrauchsfertigen Arzneimittel zugänglich sind. 

…. …. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann hinsichtlich des 

Bereitschaftsdienstes öffentlicher Apotheken über die Bestimmungen der Abs. 2 
bis 4 hinausgehend einen Dienstturnus von Orten mit nur einer öffentlichen 
Apotheke untereinander oder mit Orten mit mehreren öffentlichen Apotheken 
zusammen festsetzen, wenn dies für die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 
zumutbar ist. In solchen Fällen muss der Apothekenleiter oder ein anderer 
vertretungsberechtigter Apotheker während des Bereitschaftsdienstes zur Abgabe 
von Arzneimitteln anwesend sein. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann hinsichtlich des 
Bereitschaftsdienstes öffentlicher Apotheken über die Bestimmungen der Abs. 2 
bis 4 hinausgehend einen Dienstturnus von Orten mit nur einer öffentlichen 
Apotheke untereinander oder mit Orten mit mehreren öffentlichen Apotheken 
zusammen festsetzen, wenn dies für die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 
zumutbar ist. In solchen Fällen muss der Apothekenleiter oder ein anderer 
allgemein berechtigter Apotheker während des Bereitschaftsdienstes zur Abgabe 
von Arzneimitteln anwesend sein. 

Filialapotheken Filialapotheken 
§ 24. (1) …. § 24. (1) …. 
(3) Der Betrieb einer Filialapotheke unterliegt der Aufsicht des 

verantwortlichen Leiters der öffentlichen Apotheke, für welche die Filialapotheke 
bewilligt wurde. Die Arzneimittelabgabe darf nur durch diesen verantwortlichen 
Leiter oder sonstige vertretungsberechtigte pharmazeutische Fachkräfte (§ 5 
Abs. 1) erfolgen. 

(3) Der Betrieb einer Filialapotheke unterliegt der Aufsicht des 
verantwortlichen Leiters der öffentlichen Apotheke, für welche die Filialapotheke 
bewilligt wurde. Die Arzneimittelabgabe darf nur durch diesen verantwortlichen 
Leiter oder sonstige allgemein berechtigte pharmazeutische Fachkräfte (§ 5 
Abs. 1) erfolgen. 

§ 45. § 45. 
Berufung Berufung 

Auf Berufungen gegen Entscheidungen und Verfügungen der 
Bezirksverwaltungsbehörden, welche auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes 
oder der in Durchführung desselben erlassenen Anordnungen getroffen werden, 
finden die in dieser Hinsicht im Verfahren vor den Bezirksverwaltungsbehörden 
geltenden allgemeinen Vorschriften Anwendung. 

(1) Auf Berufungen gegen Entscheidungen und Verfügungen der 
Bezirksverwaltungsbehörden, welche auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes 
oder der in Durchführung desselben erlassenen Anordnungen getroffen werden, 
finden die in dieser Hinsicht im Verfahren vor den Bezirksverwaltungsbehörden 
geltenden allgemeinen Vorschriften Anwendung. 

(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. Gegen Bescheide 
des Landeshauptmannes und Bescheide der Österreichischen Apothekerkammer 
kann Berufung an den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
erhoben werden. 

(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

(3) Gegen Bescheide der Österreichischen Apothekerkammer gemäß §§ 3b, 
3c und 3d kann Berufung unmittelbar beim unabhängigen Verwaltungssenat des 
Landes erhoben werden, in dessen Bereich der Antragsteller seinen ordentliche 
Wohnsitz oder der gewöhnlichen Aufenthalt hat. Sofern der Antragsteller über 
keinen inländischen Wohnsitz oder Aufenthalt verfügt, kann Berufung 
unmittelbar beim Unabhängigen Verwaltungssenat Wien erhoben werden 

(4) Gegen Bescheide des Landeshauptmannes und gegen sonstige Bescheide 
der Österreichischen Apothekerkammer kann Berufung an den Bundesminister 
für Gesundheit, Familie und Jugend erhoben werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Befreiung von Gebühren 

§ 45a. Die auf Grund dieses Bundesgesetzes ergehenden Bescheide, 
Schriftsätze und veranlassten Amtshandlungen sind von den Gebühren und den 
Verwaltungsabgaben des Bundes befreit, soweit sie in die Zuständigkeit der 
Österreichischen Apothekerkammer fallen. 

§ 54. Zuständig für die Genehmigung der Verlegung einer öffentlichen 
Apotheke gemäß § 14 Abs. 2, einer Filialapotheke oder einer Anstaltsapotheke ist 
die Bezirksverwaltungsbehörde. Vor der Entscheidung sind die Österreichische 
Apothekerkammer und die örtlich zuständige Ärztekammer zu hören. 

§ 54. Über Anträge auf  Genehmigung der Verlegung einer öffentlichen 
Apotheke gemäß § 14 Abs. 2  an einen anderen Standort entscheidet die 
Bezirksverwaltungsbehörde. Vor der Entscheidung sind die Österreichische 
Apothekerkammer und die örtlich zuständige Ärztekammer zu hören. 

 § 62a. (1) …. 
(6) Auf im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Apothekengesetznovelle 

BGBl. I Nr. xxx/200x anhängige Verfahren ist die Rechtslage vor dem In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes weiterhin anzuwenden. 

 § 62b. (1) Für Apotheker, die an einer österreichischen Universität den 
akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie erworben haben oder deren 
ausländischer Studienabschluss von einer österreichischen Universität als dem 
inländischen Studienabschluss entsprechend nostrifiziert wurde, und die die 
Prüfung für den Apothekerberuf vor dem 1. Jänner 1994 abgelegt haben, ist die 
allgemeine Berufsberechtigung gegeben, sofern kein Tatbestand vorliegt, der 
nach § 3d zu einer Aberkennung oder dem Erlöschen der allgemeinen 
Berufsberechtigung führt. 

(2) Apotheker, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des § 3a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. X/X rechtmäßig als 
vertretungsberechtigter oder leitungsberechtigter Apotheker tätig sind, sind ohne 
Erteilung der allgemeinen Berufsberechtigung weiterhin berechtigt, als Apotheker 
tätig zu sein. 

 § 67a. Durch dieses Bundesgesetz werden 
  1. die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. September 2005  S. 22, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom 
20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich 
Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. 
Nr. L 363 vom 20. Dezember 2006,  S. 141; 
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10 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/6 vom 30. April 
2002, BGBl. III Nr. 133/2002, in der Fassung des Protokolls im Hinblick 
auf die Aufnahme der Tschechischen Republik, Estland, Zypern, 
Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und Slowakei als 
Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur Europäischen Union, ABl. 
Nr. L 89/30 vom 28. März 2006, BGBl. III Nr. 162/2006; 

 3. die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 
betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004,  S. 44; 

 4. die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 30. April 2004,  S. 
77, in der berichtigten Fassung, ABl. Nr. L 229 vom 29. Juni 2004,  S. 
35; 

in österreichisches Recht umgesetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Apothekerkammergesetzes 

§ 2. (1) …. 
(3) Im übertragenen Wirkungsbereich obliegt der Apothekerkammer 

insbesondere 

§ 2. (1) …. 
(3) Im übertragenen Wirkungsbereich obliegt der Apothekerkammer 

insbesondere 
 1. …  1. … 
 4. die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß Artikel 9 der Richtlinie 

85/433/EWG und 
 4. die Ausstellung von Bescheinigungen, die gemäß Artikel 50 Absatz 1 der 

Richtlinie 2005/36/EG verlangt werden können und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verhältnis zu den Behörden 

§ 4. Die Behörden, andere Kammern und sonstige zur Berufsvertretung 
berufene Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Träger der Sozialversicherung 
haben innerhalb ihres Wirkungskreises der Apothekerkammer auf Verlangen die 
zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie in 
ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu gleichem Verhalten ist die 
Apothekerkammer gegenüber den vorgenannten Behörden, Körperschaften und 
sonstigen Einrichtungen verpflichtet. 

Verhältnis zu den Behörden 
§ 4. (1) Die Behörden, andere Kammern und sonstige zur Berufsvertretung 

berufene Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Träger der Sozialversicherung 
haben innerhalb ihres Wirkungskreises der Apothekerkammer auf Verlangen die 
zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie in 
ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu gleichem Verhalten ist die 
Apothekerkammer gegenüber den vorgenannten Behörden, Körperschaften und 
sonstigen Einrichtungen verpflichtet. 

(2) Die Österreichische Apothekerkammer hat innerhalb ihres 
Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Vertragsstaaten) und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 
30. September 2005  S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/100/EG des 
Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich 
Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 
vom 20. Dezember 2006,  S. 141, erforderlichen Auskünfte im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit nach Möglichkeit unter 
Nutzung des internetgestützten Behördenkooperationssystem IMI (Internal 
Market Information System) der Europäischen Kommission zu erteilen, 
insbesondere 
 1. über die Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer betreffende 

disziplinarrechtliche, strafrechtliche oder verwaltungsstrafrechtliche 
Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende  Sachverhalte, die sich auf 
die Ausübung des Apothekerberufes auswirken könnten, sowie 

 2. hinsichtlich in Österreich niedergelassener Angehöriger des 
Apothekerberufs, die in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vorübergehend Dienstleistungen als 
Apotheker erbringen wollen, über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung 
und die gute Führung des Berufsangehörigen in Österreich sowie über die 
Tatsache, dass keine berufsbezogenen disziplinarrechtlichen oder 
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. 

Wahlrecht Wahlrecht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 30. (1) Wahlberechtigt sind alle im Wahlkreis ihren Beruf ausübenden 

Mitglieder der Kammer, die 
 1. das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen oder 
 2. Staatsangehörige der übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum sind, sofern sie nicht in ihrem 
Herkunftsstaat vom Wahlrecht zu der gesetzgebenden Körperschaft 
ausgeschlossen sind, sofern ihnen das Wahlrecht zur Apothekerkammer 
nicht durch Disziplinarerkenntnis entzogen ist. Juristische Personen üben 
ihr Wahlrecht durch einen Vertreter aus, der vom zuständigen Organ der 
juristischen Person hiezu bevollmächtigt wurde. Eine juristische Person 
hat nur eine Stimme. Mitglieder der Abteilung der angestellten Apotheker 
können nicht Vertreter juristischer Personen sein. 

§ 30. (1) Wahlberechtigt sind ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit alle 
im Wahlkreis ihren Beruf ausübenden Mitglieder der Apothekerkammer, sofern 
ihnen das Wahlrecht zur Apothekerkammer nicht durch Disziplinarerkenntnis 
entzogen ist. Juristische Personen üben ihr Wahlrecht durch einen Vertreter aus, 
der vom zuständigen Organ der juristischen Person hiezu bevollmächtigt wurde. 
Eine juristische Person hat nur eine Stimme. Mitglieder der Abteilung angestellte 
Apotheker können, nicht Vertreter juristischer Personen sein. 

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammermitglieder, die zur Ausübung 
des Apothekerberufes befugt sind, sofern ihnen die Wählbarkeit nicht durch 
Disziplinarerkenntnis entzogen wurde. Staatsangehörige der übrigen 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind 
außerdem nur wählbar, wenn sie mindestens fünf Jahre Mitglied der 
Apothekerkammer waren. 

(2) Wählbar sind ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit alle Mitglieder 
der Apothekerkammer, die zur Ausübung des Apothekerberufes allgemein 
berechtigt sind, sofern ihnen die Wählbarkeit nicht durch Disziplinarerkenntnis 
entzogen wurde und sie von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen sind. 

Aufsichtsrecht Aufsichtsrecht 
§ 79. (1) Die Apothekerkammer untersteht der Aufsicht des Bundesministers 

für Gesundheit, Familie und Jugend. 
§ 79. (1) Die Apothekerkammer untersteht der Aufsicht des Bundesministers 

für Gesundheit, Familie und Jugend 
(2) Die Geschäftsordnung, die Funktionsgebührenrichtlinie, die 

Dienstordnung, die Umlagenordnung, die Datenschutzverordnung, die 
Berufsordnung und Weiterbildungsordnung, der Jahresvoranschlag und der 
Rechnungsabschluss sind dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Beschlüsse betreffend die Geschäftsordnung, die 
Funktionsgebührenrichtlinie, die Apothekerausweisrichtlinie, die Dienstordnung, 
die Umlagenordnung, die Datenschutzverordnung, die Berufsordnung und die 
Weiterbildungsordnung sowie der Jahresvoranschlag und der 
Rechnungsabschluss sind dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und 
Jugend unverzüglich zur  Kenntnis zu bringen. 

. 
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